
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1937/4/19 5Os98/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1937

Norm

StGB §65

Rechtssatz

Eine gelindere Behandlung des Täters nach dem Strafgesetze des ausländischen Tatorts liegt auch dann vor, wenn die

Tat nach dem ausländischen Strafgesetze nur über Begehren des Beteiligten, nach dem österreichischen Strafgesetze

aber über Antrag des öffentlichen Anklägers verfolgt wird.
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